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Neutralitat im Wandel

Roland Beck

Die Neutralitit ist in der
Schweizer Bevolkerung stark
verwurzelt. Bei Meinungsum-
fragen sind rund 80% der Bevol-
kerung fiir die Beibehaltung der
Neutralitiit. Das ist ein zentraler
Parameter firr die Zukunft der
schweizerischen Neutralitit und
Ausgangspunkt der Politik des
Bundesrats. Er hat jedoch, wie in
der Besprechung seines Berichts
zur Neutralititspolitik deutlich
wurde, den Wandel in Europa in
Rechnung gestellt und der Neu-
tralitiit jene Form gegeben, wel-
che der Schweiz eine solidarische
Teilnahme an der Schaffung
grosserer Sicherheit und Stabi-
litit auf diesem Kontinent er-
laubt.

Roland Beck,

Dr. phil., Oberst i Gst,
Berufsoffizier MLT,
SCPzBrli,

Kdt MLT OS 1/2,
4500 Solothurn.

Das sicherheitspolitische Umfeld der
Schweiz hat sich mit dem Zusammen-
bruch des kommunistischen Systems in
Mittel- und Osteuropa grundlegend
gewandelt. Davon konnte auch die
Neutralitit nicht unberiihrt bleiben. Es
musste ein Kompromiss zwischen
Kontinuitdit und Wandel gefunden
werden. Kontinuitit war erforderlich,
um die Akzeptanz in der eigenen Be-
volkerung sicherzustellen. Wandel war
notwendig, um die Wirksamkeit der
schweizerischen Aussen- und Sicher-
heitspolitik im gewandelten Umfeld zu
erhohen.

Der Bundesrat hat am 29. November
1993 dem Parlament einen Bericht iiber
die Aussenpolitik der Schweiz in den
neunziger Jahren unterbreitet, der im
Anhang einen Bericht zur Neutralitit
enthilt. Dieser Bericht, der im folgen-
den Friithjahr von den beiden Kammern
des Parlaments zustimmend zur
Kenntnis genommen wurde, enthilt ei-
nige deutliche Akzentverschiebungen.

Dauerhaftigkeit und Inhalt der
Neutralitiit

Volkerrechtlich ist die Schweiz
durchaus berechtigt, ihre Neutralitit
einseitig aufzugeben. Ebenso kann die
Schweiz auch das Recht fiir sich in An-
spruch nehmen, ihre Neutralitit ge-
wandelten Verhiltnissen anzupassen
und neu zu umschreiben. Das Neutra-
litatsrecht regelt die Stellung des dau-
ernd Neutralen in Friedenszeiten nicht.
Insbesondere ist nach traditioneller
Praxis und Rechtsanschaung dem
Neutralen nicht verwehrt, mit militéri-
schen Stellen anderer Staaten gemein-
same Abwehrmassnahmen vorzuberei-
ten. Unverbriichlicher Grundgedanke
der Neutralitit ist die militdrische
Nichtteilnahme eines Staates an einer
bewaffneten Auseinandersetzung zwi-
schen anderen Staaten. Neutralitit und
Teilnahme an kollektiven Sanktionen
der internationalen Staatengemein-
schaft gegen einen Friedens- und
Rechtsbrecher sind miteinander ver-
einbar.

Politisch muss die Neutralitit eine
Funktion haben, und zwar nicht nur fiir
den neutralen Staat selbst, sondern
ebenso fiir andere Staaten. Die schwei-

zerische Neutralitdit muss auch im In-
teresse des Auslandes liegen. Die Neu-
tralitdt soll so lange ein aussen- und si-
cherheitspolitisches Instrument blei-
ben, als sie besser als andere Konzepte
zur Verwirklichung der nationalen In-
teressen zu dienen vermag.

Fiir den Bundesrat steht angesichts
der heutigen europiischen Sicherheits-
lage fest, dass die Schweiz an der aus-
sen- und sicherheitspolitischen Strate-
gie der dauernden Neutralitit festhal-
ten soll. Geschichtliche Erfahrung und
politische Vorsicht lassen es nicht an-
gezeigt erscheinen, das Instrument der
bewaffneten Neutralitéit in einer Phase
des Ubergangs und der Ungewissheit
ohne ebenbiirtige alternative Sicher-
heitsgarantien, die ebensogut wie Ar-
mee und Neutralitidt unsere Sicherheit
gewihrleisten, preiszugeben.

Neutralitit und internationale
Sicherheitsstrukturen

Eine Mitwirkung in einem kollekti-
ven Sicherheitssystem, das dhnlich wie
die vereinten Nationen gegen Rechts-
brecher und Aggressoren mit gemein-
samen Zwangsmassnahmen vorginge,
stiinde zur schweizerischen Neutralitat
nicht im Widerspruch. Hingegen wire
ein Beitritt zur einer Militdrallianz mit
zwingenden gegenseitigen Beistands-
pflichten unter Aufrechterhaltung der
Neutralitit nicht moglich. Aus der
Sicht der Neutralitit ware es fiir die
Schweiz allerdings moglich, normale
Kontakte zur NATO und Westeuropai-
schen Union (WEU) aufzubauen. Bei-
des sind wichtige sicherheitspolitische
Akteure in Europa und stehen der
OSZE als Instrumente zur Friedenssi-
cherung zur Verfiigung. Beide sind fiir
die Gestaltung des sicherheitspoliti-
schen Umfeldes relevant.

Der Bericht hilt fest, dass die Neu-
tralitit mit einem Beitritt zur heutigen
EU vereinbar wire. Gleichzeitig wird
aber auch dargelegt, dass je nach Wei-
terentwicklung der EU diese Frage
dereinst neu beurteilt werden miisste.
Die EU bietet heute noch kein tragfi-
higes sicherheits- und verteidigungspo-
litisches System, das der Schweiz min-
destens soviel Sicherheit gewéhrleisten
wiirde wie die dauernde und bewaffne-
te Neutralitit. Daher wirde die
Schweiz auch nach einem allfélligen
EU-Beitritt ihre bewaffnete Neutralitat
beibehalten. Ein Beitritt zur EU wiirde
keine Verletzung rechtlicher Neutrali-
titspflichten darstellen und die Neu-
tralitit in kiinftigen Kriegen nicht aus-
schliessen. Sie brichte keine militéri-
schen Verpflichtungen mit sich. In po-
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litischen und wirtschaftlichen Fragen
sowie bei der Abwehr neuer Bedrohun-
gen liesse sich die Schweiz nach einem
allfilligen EU-Beitritt von den Gebo-
ten ihrer nationalen Interessen und der
Solidaritit gegeniiber den EU-Staaten
leiten.

Die Schweiz konnte die in den
Maastrichter Vertrigen niedergelegten
Unionsziele beziiglich einer gemeinsa-
men Sicherheitspolitik ohne Mentalre-
servation mittragen. Sie wiirde auch bei
deren Weiterentwicklung loyal mit-
arbeiten. Sollte die EU eines Tages ihr
Ziel einer soliden und dauerhaften ge-
meinsamen Verteidigungsstruktur er-
reichen, miisste die Schweiz auch bereit
sein, ihre Neutralitdt grundsitzlich zu
iiberdenken.

Grenzen der autonomen Vertei-
digungsfihigkeit: Implikationen
fiir die Neutralitit

Der Bericht des Bundesrats hilt fest,
dass die frei gewihlte Verpflichtung zur
Neutralitit die Schweiz nicht daran
hindern darf, die fiir ihre Verteidigung
notigen Vorkehren zur Abwehr neuer
Bedrohungen zu treffen, gegen die man

sich nur mit internationaler Zusam-
menarbeit schiitzen kann. Allerdings ist
sicherzustellen, dass der Neutrale dabei
keine Verpflichtungen eingeht, die ihn
dem Risiko aussetzen, in einen Kon-
flikt hineingezogen zu werden. Er muss

Die Neutralitdit soll so lange
ein aussen- und sicherheits-
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ben, als sie besser als andere |
Konzepte zur Verwirklichung
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die Freiheit wahren, jederzeit in volliger
politischer und militarischer Unab-
hingigkeit iiber die von ihm als not-
wendig erachteten Massnahmen ent-
scheiden zu konnen.

Die sicherheitspolitischen und tech-
nologischen Verdnderungen konnten in
Zukunft die traditionelle, auf Eigen-
standigkeit beruhende Verteidigungs-
politik der Schweiz immer mehr in Fra-
ge stellen. Sollte es soweit kommen,
dass die Schweiz sich gegen neue Waf-
fensysteme oder neue Bedrohungsfor-

men auf autonomer Basis nicht mehr
ausreichend schiitzen kann, miisste ihre
bisherige Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik den veranderten Verhalt-
nissen angepasst werden.

Dies betrifft auch das Neutralitéts-
verstindnis. Ein allzu enges Konzept
der Neutralitit, das zu einer starken
Einschrinkung der Verteidigungsmog-
lichkeiten fithren miisste, wiirde in die-
sem Fall fiir die Schweiz zu einem
Nachteil. Die Neutralitit soll aber die
Sicherheit des Landes fordern, nicht die
Verteidigungsfihigkeit schmailern. Sie
darf den Neutralen nicht daran hin-
dern, die notigen Vorkehren gegen neue
Bedrohungen zu treffen und allfillige
Liicken in seinem Verteidigungsdispo-
sitiv durch grenziiberschreitende Vor-
bereitungen der Abwehr zu schliessen.
Wenn im ausgehenden 20. Jahrhundert
die Verteidigung aufgrund der Waffen-
entwicklung nur mehr durch eine teil-
weise Zusammenarbeit mit dem Aus-
land sicherzustellen ist, so muss diese
Kooperation im Rahmen gewisser
Grenzen als mit Sinn und Geist der
Neutralitdt vereinbar betrachtet wer-
den. i
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Ein breitgefachertes Kranprogramm ermaéglicht
kostengunstige Losungen fur jeden Einsatzfall.
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£ A

L

2 liles
Hangekrane

§ .

Laufkrane

Service

Stiickgut-
forderer

Regalbedien-
gerate

rwerke

Kranbau-
kasten

Druckluft- Hubwerke

technik

Kompakt-
hebezeuge

Langutlager-
technik

#ASMZ Nr.1/1996 7




	Neutralität im Wandel

